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Antrag gemäß Nr. 19 der Anlage I der G-BA Richtlinie 
Methoden Vertragsärztliche Versorgung 
Neuropsychologische Therapie 

(GOP 30930 bis 30935 EBM) 

                                  

Ort der Leistungserbringung, einschließlich Zweigpraxen: 

Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt werden. 
Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters / bei angestelltem 
Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) Unterschrift aller BAG-Partner) / Stempel 

Antragsgegen- 
stand / Fachliche 
Befähigung 

Antrag für Leistungen, die bereits durch eine andere KV genehmigt wurden 

 Durch die KV ________________________ wurde bereits eine Genehmigung zur Ausführung und Ab-
rechnung von Leistungen der Neuropsychologischen Therapie erteilt und es wird die Genehmigung in
gleichem Umfang beantragt. Die Genehmigung ist beigefügt bzw. liegt bereits vor.

oder 

 Es wird erstmals die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der 
Neuropsychologischen Therapie beantragt. 

Die fachliche Befähigung wird nachgewiesen durch die Berechtigung zum Führen der Facharztbe-
zeichnung:  
 Neurologie
 Nervenheilkunde
 Psychiatrie
 Psychiatrie und Psychotherapie
 Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie
 Neurochirurgie
 Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Weiterhin sind antragsberechtigt: 
 ärztliche PsychotherapeutInnen mit fachlicher Befähigung in einem Verfahren nach § 15 der

Psychotherapie-Richtlinie
 Psychologische PsychotherapeutInnen mit fachlicher Befähigung nach § 15 der Psychotherapie-

Richtlinie
 Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen mit fachlicher Befähigung nach § 15 der

Psychotherapie-Richtlinie
und 

 Der Nachweis (beifügen!) über eine neuropsychologische Zusatzqualifikation inhaltsgleich oder
gleichwertig der jeweiligen Zusatzbezeichnung für Neuropsychologie gemäß der Weiterbildungs-
ordnung der Landespsychotherapeutenkammer oder, soweit eine solche nicht besteht, gemäß der
(Muster-) Weiterbildungsordnung der Bundespsychotherapeutenkammer.

 FachpsychotherapeutInnen für Neuropsychologische Psychotherapie

Bitte die Angaben durch entsprechende Nachweise in Kopie belegen! 

 Zulassung
 Ermächtigung
 Anstellung bei:

Genehmigung beantragt zum: 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Lebenslange Arztnummer (LANR) 

Betriebsstättennummer (BSNR)  
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Auszug aus Nr. 19 der Anlage I zur Richtlinie Methoden Vertragsärztlicher Versorgung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses 

§ 3 Genehmigung zur Durchführung
Die Durchführung und Abrechnung von ambulanter neu-
ropsychologischer Diagnostik und Therapie im Rahmen der 
vertragsärztlichen Versorgung ist erst nach Erteilung der Ge-
nehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung zulässig. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die in § 6 Absatz 2 
genannten fachlichen Anforderungen erfüllt werden und dies 
gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung nachgewiesen 
wird. 

§ 4 Indikation
(1) Indikationen zur neuropsychologischen Therapie sind (ge-
mäß Internationale Klassifikation der Krankheiten [ICD-10]):
1. F04 Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Al-
kohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt,
2. F06.6 Organische emotional labile (asthenische) Störung,
3. F06.7 Leichte kognitive Störung,
4. F06.8 Sonstige näher bezeichnete organische psychische
Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstö-
rung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit,
5. F06.9 Nicht näher bezeichnete organische psychische Stö-
rungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung
des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit,
6. F07 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund ei-
ner Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Ge-
hirns
jeweils nach insbesondere im Rahmen eines akuten Ereig-
nisses z. B. Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma erwor-
bener Hirnschädigung oder Hirnerkrankung (hirnorganische 
Störung). Die Anwendung der neuropsychologischen Thera-
pie ist dabei nur zulässig bei krankheitswertigen Störungen in 
den folgenden Hirnleistungsfunktionen (Teilleistungsberei-
chen): 
1. Lernen und Gedächtnis,
2. Höhere Aufmerksamkeitsleistungen,
3. Wahrnehmung, räumliche Leistungen,
4. Denken, Planen und Handeln,
5. Psychische Störungen bei organischen Störungen.
(2) Voraussetzung für die Anwendung der neuropsychologi-
schen Therapie ist, dass die basalen Aufmerksamkeitsleis-
tungen vorhanden sind und eine positive Behandlungsprog-
nose besteht. Die Feststellung, ob die vorgenannte Voraus-
setzung erfüllt ist, hat vor Beginn der Behandlung zu erfolgen. 
Sie ist Bestandteil der Indikationsstellung gemäß § 5.
(3) Die Durchführung einer ambulanten neuropsychologi-
schen Therapie ist ausgeschlossen, wenn:
1. die medizinische Notwendigkeit einer stationären oder re-
habilitativen Maßnahme gegeben ist oder
2. ausschließlich angeborene Einschränkungen oder Behin-
derungen der Hirnleistungsfunktionen ohne sekundäre orga-
nische Hirnschädigung behandelt werden sollen, z. B. Auf-
merksamkeitsdefizit-Syndrom mit oder ohne Hyperaktivität
(AD[H]S), oder Intelligenzminderung oder
3. es sich um eine Erkrankung des Gehirns mit progredien-
tem Verlauf im fortgeschrittenen Stadium, z. B. mittel- und
hochgradige Demenz vom Alzheimertyp, handelt oder
4. das schädigende Ereignis oder die Gehirnerkrankung mit
neuropsychologischen Defiziten bei erwachsenen Patientin-
nen und Patienten länger als fünf Jahre zurückliegt. Ausnah-
men hiervon können von der zuständigen Krankenkasse vor
Beginn der Therapie auf Antrag einer qualifizierten Therapeu-
tin oder eines qualifizierten Therapeuten genehmigt werden,

wenn im Einzelfall eine hinreichende Aussicht auf die Errei-
chung des Therapieerfolges besteht. 

§ 5 Feststellung der Indikation
(1) Die Feststellung der Indikation zur neuropsychologischen
Therapie erfolgt in einer zweistufigen Diagnostik nach den
folgenden Absätzen 2 und 3. Die Stufendiagnostik nach den
Absätzen 2 und 3 darf im Rahmen einer Behandlung nicht
durch dieselbe Leistungserbringerin oder denselben Leis-
tungserbringer erbracht werden.
(2) Die Feststellung einer erworbenen Hirnschädigung oder
Hirnerkrankung (hirnorganische Störung) als Ursache für
eine Indikation gemäß § 4 Absatz 1 erfolgt durch die in § 6
Absatz 1 festgelegten Arztgruppen. Sie muss auch andere
behandlungsbedürftige somatische Erkrankungen berück-
sichtigen. Sofern erforderlich sind an der Differentialdiagnos-
tik Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen zu beteiligen.
(3) Unverzüglich nach Feststellung der Diagnose gemäß § 5
Absatz 2 ist eine krankheitsspezifische, neuropsychologische 
Diagnostik durch die in § 6 Absatz 2 Genannten durchzufüh-
ren. Dies beinhaltet auch eine Einschätzung der Therapiein-
dikation und der Prognose für die Therapie. Diese Diagnostik
umfasst zumindest Krankheitsanamnese, störungsspezifi-
sche Exploration, standardisierte störungsspezifische
psychometrische Verfahren (Rohwerte und Interpretation)
sowie den klinisch neuropsychologischen Befund, soweit
möglich auch Fremdanamnese einschließlich der Erfassung
krankheitsrelevanter Merkmale im Lebensumfeld.
(4) Aufbauend auf der Diagnostik nach den Absätzen 2 und
3 ist vor Beginn der Behandlung ein Therapieplan zu erstel-
len. Dieser hat die krankheitswertigen Störungen gemäß den
Indikationen nach § 4 sowie die für die jeweiligen Krankheits-
phasen vorgesehenen therapeutischen Maßnahmen nach §
7 Absatz 5 und deren Umfang und Frequenz zu benennen.
Über den Therapieplan soll der behandelnde Arzt oder die
behandelnde Ärztin informiert werden, wenn die Patientin
oder der Patient einwilligt. Bei gleichzeitiger Behandlung
durch andere Berufsgruppen sind die möglichen Auswirkun-
gen dieser Behandlungsmaßnahmen (z. B. Medikation) im
Therapieplan zu berücksichtigen. Eine gegenseitige Informa-
tion aller an der Behandlung der Patientin oder des Patienten 
beteiligten Berufsgruppen ist anzustreben.

§ 6 Qualifikation der Leistungserbringer
(1) Zur Feststellung der Indikation gemäß § 5 Absatz 2 sind
berechtigt: Fachärztinnen und Fachärzte für Neurologie, Ner-
venheilkunde, Psychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie,
Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neuropädiatrie,
Neurochirurgie und Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie.
(2) Zur neuropsychologischen Diagnostik gemäß § 5 Absatz
3 und zur neuropsychologischen Therapie gemäß § 7 sind
berechtigt:
1. Fachärztinnen und Fachärzte gemäß Absatz 1,
2. ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
mit fachlicher Befähigung in einem Verfahren nach § 15 der
Psychotherapie-Richtlinie,
3. Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten mit fachlicher Befähigung in einem Verfahren nach §
15 der Psychotherapie-Richtlinie,
4. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -
therapeuten mit fachlicher Befähigung in einem Verfahren
nach § 15 der Psychotherapie-Richtlinie,
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jeweils mit neuropsychologischer Zusatzqualifikation inhalts-
gleich oder gleichwertig der jeweiligen Zusatzbezeichnung 
für Neuropsychologie gemäß Weiterbildungsordnung der 
Landespsychotherapeutenkammern oder, soweit eine solche 
nicht besteht, gemäß der Muster-Weiterbildungsordnung der 
Bundespsychotherapeutenkammer, sowie 
5. Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychotherapeuten 
für Neuropsychologische Psychotherapie. 
 
§ 7 Anwendungsformen, Leistungserbringung, Leis-
tungsinhalt und Leistungsumfang der neuropsychologi-
schen Therapie 
(1) Die neuropsychologische Therapie kann in Form von Ein-
zel- oder Gruppenbehandlung (maximal 5 Patientinnen oder 
Patienten) durchgeführt werden. Die neuropsychologische 
Therapie kann auch außerhalb der Praxis/Einrichtung er-
bracht werden, wenn dies medizinisch notwendig ist. Die Not-
wendigkeit hierfür ist gesondert zu begründen und nach § 9 
zu dokumentieren.  
(2) Die Diagnostik und Behandlung ist persönlich durch den 
Leistungserbringer nach § 6 Absatz 2 zu erbringen, der über 
eine entsprechende Genehmigung der Kassenärztlichen 
Vereinigung (gemäß § 3) verfügt. 
(3) Die neuropsychologische Leistungserbringerin oder der 
neuropsychologische Leistungserbringer darf nicht identisch 
sein mit der Leistungserbringerin oder dem Leistungserbrin-
ger, der die erste Stufe der Diagnostik gemäß § 5 Absatz 2 
durchführt. 
(4) Der Beginn der Behandlung ist spätestens mit Abschluss 
der probatorischen Sitzungen der zuständigen Krankenkasse 
anzuzeigen. 
(5) Die anzuwendenden Behandlungsmaßnahmen der neu-
ropsychologischen Therapie richten sich jeweils nach den in-
dividuellen Erfordernissen des Krankheitszustandes der Pa-
tientin oder des Patienten und sind entsprechend dem jewei-
ligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse durchzufüh-
ren. Als Behandlungsmaßnahmen können nur zur Anwen-
dung kommen: 
1. zur restitutiven Therapie: Maßnahmen mit dem Ziel einer 
neuronalen Reorganisation z. B. unspezifische und spezifi-
sche Stimulation, Beeinflussung inhibitorischer Prozesse, 
Aktivierung, 
2. zur kompensatorischen Therapie: Maßnahmen mit dem 
Ziel der Anpassung an kognitive Störungen und zum Erlernen 
von Ersatz- und Bewältigungsstrategien z. B. Erlernen neuer 
Verarbeitungsstrategien, Anpassung der eigenen Ansprüche 
und Erwartungen, 
3. zur integrativen Therapie: Maßnahmen mit dem Ziel der 
Verarbeitung und psychosozialen Anpassung und zur Rein-
tegration in das soziale, schulische und berufliche Umfeld z. 
B. auf lerntheoretischen Grundlagen basierende Programme 
zum Verhaltensmanagement. 
(6) Für den Leistungsumfang der neuropsychologischen Di-
agnostik und Therapie gilt: 
1. Vor Beginn einer neuropsychologischen Therapie sind für 
die krankheitsspezifische neuropsychologische Diagnostik, 
ggf. unter Einbeziehung von Bezugspersonen und unter Be-
rücksichtigung von Vorbefunden gemäß § 5 Absatz 2, und 
zur spezifischen Indikations-stellung bis zu fünf probatorische 
Sitzungen möglich. 
2. Neuropsychologische Therapie als Einzelbehandlung, ggf. 
unter Einbeziehung von Bezugspersonen, bis zu 60 Behand-
lungseinheiten je Krankheitsfall. Die Dauer einer neuropsy-
chologischen Behandlungseinheit als Einzelbehandlung be-
trägt mindestens 50 Minuten. Wenn dies medizinisch notwen-
dig ist, kann sie auch in Therapieeinheiten von mindestens 
25 Minuten, mit entsprechender Vermehrung der Gesamtsit-
zungszahl (maximal 120) erfolgen. Die Notwendigkeit hierfür 
ist gesondert zu begründen und nach § 9 zu dokumentieren. 

3. Neuropsychologische Therapie als Gruppenbehandlung, 
ggf. unter Einbeziehung von Bezugspersonen bei Kindern 
und Jugendlichen, bis zu 40 Behandlungseinheiten je Krank-
heitsfall. Die Dauer einer neuropsychologischen Behand-
lungseinheit als Gruppenbehandlung beträgt mindestens 100 
Minuten. Wenn dies medizinisch notwendig ist, kann sie auch 
in Therapieeinheiten von mindestens 50 Minuten, mit ent-
sprechender Vermehrung der Gesamtsitzungszahl (maximal 
80), erfolgen. Die Notwendigkeit hierfür ist gesondert zu be-
gründen und nach § 9 zu dokumentieren.  
4. Bei einer Kombination von Einzel- und Gruppentherapie ist 
die gesamte Behandlung im Rahmen des in Nummer 2 defi-
nierten Leistungsumfangs durchzuführen. 
5. Im besonderen Einzelfall ist eine Überschreitung des in 
Nummer 2 festgelegten Therapieumfangs um bis zu maximal 
20 Behandlungseinheiten (bei Therapieeinheiten von min-
destens 50 Minuten) bzw. um bis zu maximal 40 Behand-
lungseinheiten (bei Therapieeinheiten von mindestens 25 Mi-
nuten) je Krankheitsfall zulässig, wenn die Ergebnisse der 
neuropsychologischen Verlaufsdiagnostik und der bisherige 
Behandlungsverlauf belegen, dass innerhalb der vorgegebe-
nen Höchstanzahl der Behandlungseinheiten das Behand-
lungsziel nicht erreicht werden kann, aber begründete Aus-
sicht auf Erreichung des Behandlungszieles bei Fortführung 
der Therapie in dem bestimmten erweiterten Zeitrahmen be-
steht. Die Erfüllung der vorgenannten Voraussetzungen ist 
nach § 9 zu dokumentieren. 
 
§ 8 Ergänzende Maßnahmen gemäß der Heilmittel-Richt-
linie 
Sofern neben der neuropsychologischen Therapie auch er-
gotherapeutische, logopädische oder physiotherapeutische 
Maßnahmen zur Anwendung kommen sollen, so sind diese 
entsprechend den Maßgaben der Heilmittel-Richtlinie durch-
zuführen und bedürfen einer vertragsärztlichen Verordnung. 
Sie sollen nur in enger Abstimmung zwischen der behandeln-
den neuropsychologischen Leistungserbringerin oder dem 
behandelnden neuropsychologischen Leistungserbringer 
und der verordnenden Ärztin oder dem verordnenden Arzt 
verordnet werden, insbesondere um durch gegenseitige in-
haltliche Abstimmung der Maßnahmen Überschneidungen 
zu vermeiden. 
 
§ 9 Dokumentation 
(1) Die Leistungserbringer nach § 6 Absatz 2 haben die Be-
funde nach § 5, den Therapie-plan sowie den Behandlungs-
verlauf, Änderungen im Therapieplan, die Anzahl und Dauer 
der Behandlungen pro Woche und die Gesamtbehandlungs-
anzahl zu dokumentieren. 
(2) Sofern sich die medizinische Notwendigkeit ergibt, die 
Dauer der Behandlungseinheit gemäß § 7 Absatz 6 Nummer 
2 oder 3 zu reduzieren, ist dies anhand von Angaben zur kon-
kreten Indikation oder der aktuellen neuropsychologischen 
Symptomatik oder den Ergebnissen der Testdiagnostik mit 
Begründung zu dokumentieren. 
(3) Sofern im Einzelfall der in § 7 Absatz 6 Nummern 2, 4 
festgelegte Behandlungsumfang überschritten werden soll, 
ist das Vorliegen der Bedingungen hierfür zu begründen und 
zu dokumentieren. 
(4) Sofern sich eine Therapie außerhalb der Praxis/Einrich-
tung gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 als medizinisch notwendig 
erweist, ist dies gesondert zu begründen und zu dokumentie-
ren. 
 
 
Der vollständige Text des Beschlusses des Gemeinsa-
men Bundesausschusses zur Nr. 19 der Anlage I der MVV-
RL kann www.g-ba.de/richtlinien nachgelesen werden. 
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